
 
 
 
 
 
 

An die 
HANDWERKSKAMMER 
Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 
Zertifizierungsstelle ChemKlimaschutzV 
Obernstr. 48 
33602  BIELEFELD 
 

 
 

                            A N T R A G   auf   S a c h k u n d e b e s c h e i n i g u n g                              
                             gemäß    § 5 Abs. 2 Nr. 5  der Chemikalien-Klimaschutzverordnung 
                                     i.V.m.   Artikel 3  der Verordnung (EG) 307/2008      
 
Person: 

Vorname: ____________________________________________________ 

Nachname: ____________________________________________________ 

geboren am: _____________  in:  ___________________________________ 

Betrieb: ____________________________________________________ 

Betriebs-Nummer in der Handwerksrolle:    _____________________________ 

Anschrift Betrieb: PLZ   _______     Ort:   ______________________________ 

                   Straße:     _________________________________________________ 
 
 
Hiermit beantrage ich eine Sachkundebescheinigung für Tätigkeiten an KFZ-Klimaanlagen  
Erläuterung  im Anhang. Pro Zertifizierungsantrag wird eine Verwaltungsgebühr von €  20,-  erhoben. 

Mir ist bekannt, dass eine Zertifizierung durch die HANDWERKSKAMMER Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 
nur möglich ist 

 für Unternehmer deren Betriebssitz im Kammergebiet Ostwestfalen-Lippe liegt sowie deren 
Mitarbeiter, 

 für Personen, die eine bestandene Gesellenprüfung in einem der im Anhang genannten Berufe 
nachweisen können   bzw. 

 für Personen, die KFZ-Meister sind oder einen Berufsabschluss nachweisen, der im KFZ-
Handwerk als Eintragungsvoraussetzung in die Handwerksrolle ausreicht 
(Berechtigungen für das KFZ-Handwerk nach §§ 7a, 7b oder 8 HWO reichen nicht ). 

 

Folgende Unterlagen lege ich bei (bitte ankreuzen): 

im Original              in Kopie 

   Gesellenbrief eines der im Anhang genannten Berufe 

   Nachweis über die bestandene KFZ-Meisterprüfung 

   Sonstige:  _______________________________ 

 
Ich versichere, dass die Zertifizierung nicht bereits bei einer anderen Zertifizierungsstelle abgelehnt wurde. 

 

____________________________________  __________________ 
Datum                     Unterschrift    Stempel



 
 

 
 
                                                           A N H A N G                                                                      
  
 
 
Rechtliche Hintergründe zur Personalsachkunde im Bereich der Tätigkeiten an Klimaanlagen in 
Kraftfahrzeugen gemäß Chemikalien-Klimaschutzverordnung 
 
 
Nach Verordnung (EG) 307/2008 – in Deutschland umgesetzt durch die Chemikalien-
Klimaschutzverordnung  (ChemKlimaschutzV) - ist  

„für Personal, das Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Rückgewinnung fluorierter Treibhausgase aus 
Klimaanlagen in Kraftfahrzeugen im Sinne der Richtlinie 2006/40/EG  ausübt“ 

eine Ausbildungs- bzw. Sachkundebescheinigung erforderlich. 

 

Durch Gutachten des Heinz-Piest-Instituts im Auftrag des Umweltbundesamtes (Förderkennzeichen 
(UFOPLAN) 3708 49 399; Februar 2009) wird für Absolventen folgender Berufe bescheinigt, dass sie im 
Rahmen ihrer Ausbildung die nach Verordnung (EG) 307/2008 geforderten Ausbildungsinhalte vermittelt 
bekommen haben: 

 Kraftfahrzeugmechatroniker/in  
(SW Personenkraftwagentechnik, Nutzfahrzeugtechnik, Fahrzeugkommunikationstechnik) 

 Kraftfahrzeugmechaniker/in  
(SW Personen- und Nutzkraftwagen-Instandsetzung) 

 Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungstechnik 

 Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/in  
(Fachrichtungen Karosserieinstandhaltungstechnik, Karosseriebautechnik, Fahrzeugbautechnik) 

 Kraftfahrzeugservicemechaniker/in 

 Metallbauer/in (Fachrichtung Nutzfahrzeugbau) 

 Mechaniker/in für Reifen- und Vulkanisationstechnik 
(Fachrichtung Reifen- und Fahrwerkstechnik) 

 
Absolventen dieser Ausbildungsberufe können die Ausstellung einer entsprechnden 
Sachkundebescheinigung bei der Handwerkskammer beantragen. 

HINWEIS: Bis zum 4. Juli 2010 gilt nach Chemikalien-Klimaschutzverordnung eine Bestandsschutzregelung, 
die für Personal mit Erfahrung bei den genannten Tätigkeiten, eine solche Sachkundebescheinigung nicht 
erforderlich macht. 

 
 
HANDWERKSKAMMER 
Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld 

Henning Horstbrink 
Beauftragter für Innovation und Technologie 

Obernstr. 48 
33602  BIELEFELD 


